
Stadt Bad Honnef 

Satzung über die Erhebung von Gebühren 

für die Durchführung der Brandverhütungsschau und sonstige 

brandschutztechnische Leistungen in der Stadt Bad Honnef 

vom 02.05.2024 
 
 
 
 

Aufgrund des § 52 Abs. 5 Satz 1 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über 
den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz vom 17.Dezember 2015 
(GV.NRW S. 886), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GV. 
NW. S. 762) und § 7 der Gemeindeordnung (GO NW) für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666 / SGV. NW. 2023), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136), in Kraft 
getreten mit Wirkung vom 31. Dezember 2023, hat der Rat der Stadt Bad Honnef am 
25.04.2024 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 

Zweck der Brandverhütungsschau 
 

(1) Die Brandverhütungsschau wird durchgeführt, um präventiv zu prüfen, ob Gebäude und 
Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen 
bei Ausbruch eines Brandes oder bei einer Explosion eine große Anzahl von Personen 
oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, den Erfordernissen des abwehrenden Brand-
schutzes entsprechen. 

 
(2)  Die Prüfung der Erfordernisse des abwehrenden Brandschutzes dient der Feststellung 

brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie der Anordnung von Maß-
nahmen, die der Entstehung eines Brandes oder der Ausbreitung von Feuer und Rauch 
vorbeugen und bei einem Brand oder Unglücksfall die Rettung von Menschen und Tieren, 
den Schutz von Sachwerten sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen. 

 
 
 

§ 2 

Gebührenpflichtige Amtshandlungen 
 
 

(1) Gebührenpflichtig sind die Leistungen 
 

a)  zur Durchführung der Brandverhütungsschau im Sinne von § 1 einschließlich deren 
Vor- und Nachbereitung. Dies gilt auch in den Fällen, in denen die für die Brandverhü-
tungsschau zuständige Dienststelle an Prüfungen der Bauaufsichtsbehörde beteiligt ist 
und dabei zugleich eine Brandverhütungsschau vornimmt. 
 

b) zur Durchführung einer brandschutztechnischen Begehung und deren Vor- und Nach-
bereitung eines Objektes, das nicht der Brandverhütungsschaupflicht unterliegt bzw.  

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=21565&vd_back=N136&sg=0&menu=1


 
c) nicht in der Anlage 2 enthalten ist, aber vom Betreiber / Eigentümer des Objektes 

mündlich oder schriftlich beantragt worden ist. 
 

d)  auf dem Gebiet des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes außerhalb des 
Baugenehmigungsverfahrens, die mündlich oder schriftlich beantragt worden und mit 
der Anfertigung einer gutachterlichen Stellungnahme zu einem definierten Objekt ver-
bunden sind. 
 

e)  infolge erforderlicher Nachbesichtigungen (Nachschau). 
 

f) Einer Aufschaltungsüberprüfung bei Inbetriebnahme, Änderung oder Erweiterung einer 
Brandmeldeanlage mit Alarmweiterleitung zur Feuerwehr oder einer Gebäudefunkan-
lage oder infolge eines Einzeltermins aus besonderem Anlass (z.B. Wiederholungsprü-
fung) 
 

g) Einer Inbetriebnahme von einem Feuerwehrschlüsseldepot / Feuerwehrschlüsselrohr 
(FSD/FSR), eines Einzeltermins auf besonderem Anlass (z.B. Wiederholungsprüfung / 
Schlüsseltausch). 
 

h) Einer jährlichen Überprüfung eines Feuerwehrschlüsseldepots / Feuerwehrschlüssel-
rohr (FSD/FSR) ab dem 1. Kalenderjahr nach Inbetriebnahme pro Jahr und pro FSD 
/FSR. 

 
 

 (2) Unberührt bleibt das Recht anderer Behörden, insbesondere der Bauaufsichtsbehörde, 
zur Erhebung von Gebühren aufgrund besonderer Vorschriften, wenn sie in eigener Zu-
ständigkeit an der Durchführung der Brandverhütungsschau teilgenommen haben oder 
nach Durchführung der Brandverhütungsschau tätig geworden sind. 

 
 

§ 3 

Gebührenmaßstab 
 
 

(1)  Die Gebühren werden nach der Dauer der Amtshandlung und nach der Zahl der notwen-
dig eingesetzten Dienstkräfte bemessen. Zur Gebühr gehören auch die Kosten für in An-
spruch genommene Fremdleistungen. Bei der Bemessung der Gebühren werden zudem 
Umfang und Schwierigkeitsgrad der Amtshandlungen im Einzelfall berücksichtigt. 

 

(2)  Die Bemessung der Gebühren erfolgt im Einzelnen nach den in der Anlage 1 zu dieser 
Satzung aufgeführten Gebührensätzen und unter Berücksichtigung der in Anlage 2 aufge-
führten Objekte. Die Anlagen sind Bestandteil der Satzung. 

 
 
 
 
 



§ 4 

Auslagenersatz 
 

(1) Besondere bare Auslagen, die im Zusammenhang mit der Amtshandlung entstehen, sind 
zu ersetzen, auch wenn eine Befreiung von der Gebühr für die Amtshandlung besteht. 

              

§ 5 

Zeitliche Folge der Brandverhütungsschau 
 

(1) Die Brandverhütungsschau ist je nach Gefährdungsgrad der in der Anlage 2 aufgeführ-
ten Objekte oder Einrichtungen in Zeitabständen von längstens sechs Jahren durchzu-
führen. Für Versammlungs- und Verkaufsstätten im Sinne der Sonderbauverordnung,  
die der Wiederkehrenden Prüfung gem. PrüfVO NRW durch das Bauordnungsamt unter-
liegen beträgt der Zeitabstand drei Jahre. Bei allen anderen Objekten, die der Wieder-
kehrenden Prüfung gem. PrüfVO NRW unterliegen beträgt der Zeitabstand maximal 
sechs Jahre. 

  
Um Kontinuität für die Prüfobjekte zu gewährleisten, werden die Prüffristen der Brandver-
hütungsschau an die der Wiederkehrenden Prüfung angepasst. 
 

(2) Für Objekte, die aufgrund ihrer vorhandenen Bausubstanz oder aufgrund der örtlichen 
Gegebenheiten ein erhöhtes Gefährdungspotential aufweisen, können auch kürzere Fris-
ten für die Brandverhütungsschau erforderlich werden. Festlegungen hierüber trifft die 
Stadt nach pflichtgemäßem Ermessen.  

 

§ 6 

Gebührenschuldner 
 
 

(1) Gebührenschuldner ist die Eigentümerin oder der Eigentümer, die Besitzerin oder der 
Besitzer, die sonstige Nutzungsberechtigte oder der sonstige Nutzungsberechtigte des der 
Brandverhütungsschau unterworfenen Objekte sowie diejenige oder derjenige, die oder 
der eine Leistung der Brandschutzdienststelle gem. § 2 Abs 1 Buchstabe „c“ oder „d“. be-
antragt. Mehrere Personen im Sinne des Satzes 1 haften als Gesamtschuldnerinnen und 
Gesamtschuldner. 

 

(2) Gebührenfreiheit besteht unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 6 des Kommunalab-
gabengesetzes (KAG) für das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fas-
sung. 

 

§ 7 

Entstehung, Festsetzung, Fälligkeit, Stundung, Erlaß der Gebühr 
 
(1) Die Gebühr entsteht mit Abschluß der Amtshandlung. Die Gebühr wird durch Bescheid 

festgesetzt. Sie ist mit Zugang des Bescheides fällig und innerhalb von einem Monat zu 
entrichten. 

 



(2) Die Entrichtung der Gebühr kann ganz oder teilweise gestundet werden. wenn die Ent-
richtung innerhalb des angegebenen Zahlungszeitraumes eine erhebliche Härte für den 
Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet er-
scheint. Die Stundung ist in der Regel nur auf Antrag und bei einer Gebühr von über 
700.-- Euro gegen Sicherheitsleistung zu gewähren. 
 

(3) Von der Erhebung der Gebühr kann abgesehen werden, soweit dies nach Lage des Ein-
zelfalles eine unbillige Härte darstellen würde oder aufgrund öffentlichen Interesses ge-
rechtfertigt ist. 

 

§ 8 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
 
 

Vorstehende Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandver-
hütungsschau und sonstige brandschutztechnische Leistungen in der Stadt Bad Honnef wird 
hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 

Es wird darauf hingewiesen, daß eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf von 6 Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet   oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bad Honnef vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
 
Bad Honnef, den 02.05.2024 
 
 
 
 
 
Neuhoff 
Bürgermeister 
 



Anlage1 
 

G e b ü h r e n s ä t z e  
 
 
 

Für die Bemessung der Gebühren nach § 3 der Satzung über die Erhebung von Ge-

bühren für die Durchführung der Brandverhütungsschau und sonstige brandschutz-

technische Leistungen in der Stadt Bad Honnef vom 02.05.2024 gelten folgende Sätze: 
 
 
 

Dienstleistung 
 
 

Gebühr Bemerkung 

Vorbeugender Brandschutz 
    

Brandverhütungsschau oder Nachschau,  
einschließlich Vor- und Nachbereitung 

15,25€ 
17,50€  

je 15 min und je Beschäftigter  (m D)  
je 15 min und je Beschäftigter  (g D) 

zzgl. Fahrkostenpauschale 10,00€ 
  

  Vor- und Nachbereitung der Brandverhütungsschau 
 
 eentspre 
 
 
 
 
 
 
 
 idem Arbeitsaufwand Stellungnahme schriftlich/ mün-
dlich im 

15,25€ je 15 min und je Beschäftigter (m D)  
entsprechend dem Arbeitsaufwand 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17,50€  je 15 min und je Beschäftigter  (g D) 

Abnahme von Feuerwehrzufahrten und Anleiter- 15,25€ je 15 min und je Beschäftigter (m D) 
proben, einschließlich Vor- und Nachbereitung, sowie 17,50€ je 15 min und je Beschäftigter  (g D) 
Wegzeiten 
zzgl. Fahrkostenpauschale VB 10,00€ 

  

zzgl. Fahrkostenpauschale HLF, DLK, usw. 10,00€ 
  

Aufschaltungsüberprüfung BMA und Gebäude- 15,25€ 
 
 

je 15 min und je Beschäftigter (m D) 
funkanlagen einschließlich Vor- und Nach-
bereitung,  
Wegzeiten zzgl. Fahrkostenpauschale VB • 

17,50€ 

10,00€ 

 

 

10,00€ 

je 15 min und je Beschäftigter  (g D) 

 

Einzeltermine aus besonderem Anlass, Objekt- 15,25€ je 15 min und je Beschäftigter (m D) 
besichtigung auf Anfrage, Wiederholungs-prüfungen, 
etc. einschließlich Vor- und Nachbereitung, sowie 

17,50€ 

 

 

je 15 min und je Beschäftigter  (g D) 

Wegzeiten zzgl. Fahrkostenpauschale VB 10,00€   

Einbau FW-Zylinderschließung einschließlich Vor- und 15,25€ je 15 min und je Beschäftigter (m D) 
Nachbereitung, sowie Wegzeiten 17,50€ je 15 min und je Beschäftigter  (g D) 

zzgl. Fahrkostenpauschale 10,00€ 

  

Inbetriebnahme / lnstandsetzung / Überprüfung FSD & 15,25€ je 15 min und je Beschäftigter (m D) 
FSE, einschließlich Vor- und Nachbereitung, sowie 17,50€ je 15 min und je Beschäftigter  (g D) 
Wegzeiten zzgl. Fahrkostenpauschale 

10,00€ 
  

Sonstige Leistungen des Vorbeugenden Brandschut- 15,25€ je 15 min und je Beschäftigter (m D) 
schutzes, der Gefahrenvorbeugung oder der Ge-
fahrenabwehrplanung. 

17,50€ je 15 min und je Beschäftigter  (g D) 

 


